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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat Gartenstadt gemäß § 75 (2) GemO am 16.09.2016 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB am 26.09.2016 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 56/2016 am 

05.10.2016 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

26.01.2017 

erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4a (3) BauGB) mit Schreiben vom 

11.04.2017 

Offenlagebeschluss am 26.09.2016 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 21/2017 am 05.04.2017 

Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB im Zeitraum vom 
13.04.2017 

bis 
12.05.2017 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung). Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 8.500 m² und 
liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs des Stadtteils Gartenstadt. 
Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes wird sich die zulässige überbaubare Grundflä-
che (Nettobaufläche) weit unterhalb der Schwelle von 20.000 m² bewegen. Durch den Bebau-
ungsplan wird weder die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, für die eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem UVPG erforderlich ist noch gibt es Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB. Die Voraussetzungen des § 13a BauGB 
sind daher erfüllt. 
 
Auf die Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie den Umweltbericht nach § 2a BauGB wird 
verzichtet. Die frühzeitigen Beteiligungsschritte nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB müssen nicht 
durchgeführt werden. 
 
 

2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen Stand: 15. Mai 2017 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)) (textlich 
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung) (PlanZV) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I S. 1057 (Nr. 25)) (textlich nachgewiesen, dokumentarisch 
noch nicht abschließend bearbeitet) 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), zuletzt geändert durch Art. 101 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 

 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Art. 102 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 
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 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258) 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 55 des Gesetzes vom. 
29.03.2017 (BGBl. I S. 626 (Nr. 26)) (textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet). 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)) 
(textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
30.11.2016 (BGBI. I S. 2749). 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 122 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626) 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.03.2017 (BGBl. I S. 567 (Nr. 15)) (textlich 
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet) 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), Inhaltsübersicht geändert, § 25 eingefügt durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2015 (GVBl. 
S. 245) 

 Gemeindeordnung (GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), §§ 12 und 67 und 94 geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), §§ 12 und 17 geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 471) 

 Landesbauordnung (LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 77) 

 Landeswassergesetz (LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127), §§ 85 und 88 geändert durch § 28 des Gesetzes vom 27.11.2015 (GVBl. S. 383) 

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), ), §§ 9, 11 und 13 geändert durch § 50 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), § 36 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583) 

 
 
2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 661 'Ligustergang' befindet sich im Stadtteil Gar-
tenstadt zwischen Abtei- und Raschigstraße. Er wird östlich von der Straße Ligustergang und 
westlich von privaten Siedlungshausgrundstücken der Patenschaftssiedlung begrenzt. Im Nor-
den wird ein Teil des Ligustergangs mit einbezogen. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ergibt sich abschließend aus der Planzeichnung des Bebauungsplans. 
 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) (Rheinland-Pfalz, 14. Oktober 2008) 

[2] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim, 
2014) 

[3] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein '99 (Stadt Ludwigshafen am 
Rhein, 03/1999) 

[4] Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan '99 (Stadt Ludwigshafen am Rhein, 1998) 

[5] Bericht zur Baugrunduntersuchung und abfallrechtlichen Beurteilung 'Neubau von Mehrfa-
milienwohnhäusern im Ligustergang in 67063 Ludwigshafen' (AS Reutemann GmbH, 
Mannheim, Mai 2016) 

 
 



 

 
4-124 F.Hil 3118 - 5 - Stand: 05/2017 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND –GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 (3) BauGB 

Die Grundstücke entlang des Ligustergangs zwischen Raschig- und Abteistraße befinden sich 
im Eigentum der BWB (BASF Wohnen + Bauen; westlich Ligustergang) sowie der GAG (östlich 
Ligustergang). Sie sind straßenbegleitend mit zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern (MFH) 
mit zusätzlich ausgebauten Dächern bebaut. Sowohl BWB als auch GAG beabsichtigen eine 
Neubebauung nach Abriss der Gebäude. In Abstimmung zwischen den Grundstückseigentü-
mern und der Stadt wurden die Überlegungen zur künftigen Baustruktur in einem verbindlichen 
Rahmenplan zusammengefasst (s. Kapitel 3.2 'Planungsziele und –grundsätze'). 
 
Beidseitig entlang des Ligustergangs sind weiterhin zweigeschossige MFH vorgesehen, die 
nach aktuellem Planungsrecht zulässig wären. Notwendig wird der Bebauungsplan aufgrund 
der ergänzenden Bebauung entlang der westlichen Seitenstraßen (Lina-Sommer-, Fritz-Claus-, 
und Von-Kobell-Weg). Diese rückt, ebenso wie die notwendigen Garagenhöfe, näher an die 
kleinteiligere Einfamilienhausbebauung der angrenzenden Patenschaftssiedlung heran. Auch 
entsteht hierdurch auf den Grundstücken eine größere Dichte. Aufgrund der Größe der Grund-
stücke ist hier eine moderate Nachverdichtung im Sinne des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden auch unter Berücksichtigung der für Gartenstadt typischen durch-
grünten Strukturen möglich. Um hierfür Baurecht zu schaffen und dabei die nachbarlichen Be-
lange angemessen berücksichtigen und gegeneinander abwägen zu können, ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplans sinnvoll und erforderlich. 
 
 
3.2 Planungsziele und –grundsätze 

Das Plangebiet ist überwiegend von Wohnbebauung umgeben. Nördlich der Abteistraße befin-
den sich die Schulen IGS Gartenstadt sowie die Niederfeldschule und die Sportanlage des LSC 
Ludwigshafen Sport-Club 1925 e.V. in etwa 175 m Entfernung nordöstlich. Westlich grenzt die 
kleinteilige, mit eingeschossigen Doppelhäusern bebaute Patenschaftssiedlung an. Die bisheri-
ge zweigeschossige Zeilenbebauung entlang des Ligustergangs bot einen Übergang zu den 
östlich angrenzenden, beidseits der Hochfeldstraße errichteten viergeschossigen Mehrfamilien-
häusern. Diese vermittelnde Funktion soll auch weiterhin mit der geplanten Bebauung erfüllt 
werden. Entsprechend sind hier Regelungen zur Kubatur der Gebäude, insbesondere der Höhe 
und Geschossigkeit, notwendig. 
Neben der ausschließlich als MFH vorgesehenen Bebauung entlang des Ligustergangs sollen 
die Gebäude entlang der Seitenstraßen alternativ auch als Reihenhäuser errichtet werden kön-
nen, um einen größeren Nutzerkreis ansprechen zu können. 
 
Die Lage in der Gartenstadt fordert eine maßvolle Nachverdichtung und angemessene Begrü-
nung, die nicht auf 'Abstandsgrün' beschränkt bleibt. Entsprechend wichtig ist die Festsetzung 
des Versiegelungsgrads, die Lage und Ausdehnung der Baufenster sowie Festsetzungen zur 
Bepflanzung der Grundstücke, insbesondere der Ergänzung des Baumbestands. Ziel ist die 
Betonung der Ecken an den Einmündungen, sodass die Begrünung auch eine besondere ge-
stalterische Wirkung im Straßenraum entfalten wird. 
 
Gleichzeitig ist es auch notwendig, ausreichend Fläche für den ruhenden Verkehr vorzusehen, 
da die Straßen aufgrund ihrer Dimension nur wenig Raum für Parkplätze bieten. Wie für Mehr-
familienhäuser üblich, werden die Stellplätze in den rückwärtigen Bereichen zusammengefasst. 
Durch geeignete Festsetzungen zu Zufahrten und Gestaltung sowie der Abschirmung wird si-
chergestellt, dass dies nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der Nachbargärten der be-
stehenden Einfamilienhausbebauung der Patenschaftssiedlung führt. 
 
 
Im Rahmenplan sind die Grundideen der Bebauung und Begrünung im Zusammenhang mit den 
geplanten Baustrukturen der GAG auf der östlichen Seite des Ligustergangs erkennbar: 



 

 
4-124 F.Hil 3118 - 6 - Stand: 05/2017 
 

  
 
Im Verlauf der Planung hat sich ergeben, dass im nördlichen Bereich ein Teil der Verkehrsflä-
che entbehrlich ist, sodass hier die Eckausbildung mit Baumbepflanzung analog der südlichen 
Einmündungsbereiche erfolgen kann. Entsprechend wird diese Fläche ebenfalls in den Gel-
tungsbereich aufgenommen und überplant. 
 
Trotz der nahegelegenen Sportanlagen sind keine Maßnahmen des Immissionsschutzes not-
wendig. Wie sich aus einem schalltechnischen Gutachten ergibt, das im Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplan Nr. 526 a 'Ehemalige Coca-Cola' erstellt wurde1, ist der Abstand zum 
Wohngebiet ausreichend, damit dort die relevanten Werte eingehalten werden. Weitere Schall-
quellen, die das Gebiet unzulässig beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar. 
 
Die Grundstücke sind bereits vollständig sowohl mit Ver- und Entsorgungsleitungen als auch 
verkehrlich erschlossen. Da das Niederschlagswasser entsprechend dem Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) auf den Grundstücken zu versickern ist, ist ein Ausbau trotz höherem Versiege-
lungsgrad nicht notwendig.  
 

                                                
1
 Gutachten Nr. 128C7 G3, Bebauungsplan 526 a 'Mundenheim-Blies' in Ludwigshafen – Schalltechnisches Progno-

segutachten zum Immissionsschutz – Sportanlagenlärm (Genest und Partner, Ludwigshafen am Rhein, 10. August 
2011) 
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Der ÖPNV wird durch die RNV (Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH) gesichert. Das Plangebiet ist 
über zwei Bushaltestellen in einer Entfernung von 200 – 300 m an das ÖPNV-Netz angeschlos-
sen. Durch die Linien werden der Hauptbahnhof, Rheingönheim und Oggersheim (jeweils mit 
Halt am Bahnhof) sowie die Innenstadt von Ludwigshafen angebunden. 
 
 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung  

Die Stadt Ludwigshafen wird im LEP IV [1] den hochverdichteten Räumen zugeordnet und als 
Oberzentrum eingestuft bzw. als oberzentraler Entwicklungsschwerpunkt im Zusammenhang 
mit der Metropolregion Rhein-Neckar dargestellt. Als hochverdichteter Raum zeichnet sich die 
Stadt durch eine sehr hohe Bevölkerungsdichte sowie einem hohen Angebot an Wohn- und 
Arbeitsstätten, Versorgungseinrichtungen und Verkehrsverknüpfungen aus. Eine der oberzent-
ralen Aufgaben ist die Sicherung der Wohnraumversorgung, wobei der Innenentwicklung ge-
genüber der Neuausweisung von Bauflächen im Außenbereich Vorrang einzuräumen ist. 
 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar [2] ist der Grundsatz formuliert, dass sich die 
Wohnbauflächenentwicklung an flächensparenden Siedlungskonzepten orientieren soll 
(1.4.1.2). Dabei ist der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen 
(1.4.1.4). In der zugehörigen Karte ist der gesamte Bereich als Siedlungsfläche 'Wohnen' - Be-
stand - dargestellt. Darüber hinaus werden keine besonderen Festlegungen getroffen. 
 
Somit entspricht die Planung den Zielen der Regional- und Landesplanung und ist entspre-
chend § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung angepasst. 
 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen [3] ist der Bereich als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Die geplante Festsetzung als allgemeines Wohngebiet entspricht der Darstellung im 
Flächennutzungsplan. Somit werden die Ziele des Bebauungsplans entsprechend § 8 (2) 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der Bebauungsplan Nr. 661 'Ligustergang' liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans. Die Fläche ist nach § 34 BauGB ‚Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile‘ zu beurteilen. 
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Aufgrund der relativ gerin-
gen Größe der Fläche und der insgesamt geringen Wohnbaulandreserven in Gartenstadt soll 
das Plangebiet im Wesentlichen dem Wohnen dienen. Daher wird diese Nutzung allein allge-
mein zulässig sein. 
 
Dennoch sollen auch nicht störende Handwerksbetriebe und sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe zulässig sein. Vorstellbar wären insbesondere Nutzungen, die der Wohnnutzung der 
nahen Umgebung dienen. Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit ist sichergestellt, dass diese 
Nutzung weder in Anzahl noch in Ausdehnung Überhand nehmen. 
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Die unzulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen, um ein damit verbundenes zusätzliches 
Verkehrsaufkommen bzw. sonstiges Störpotenzial durch Gäste / Kunden / Besucher zu vermei-
den. Aufgrund der Lage abseits von Hauptverkehrswegen wird entsprechend auch die Errich-
tung von Tankstellen ausgeschlossen. Zudem liegt das Gebiet zu abseitig für öffentlichkeits-
wirksame Nutzungen bzw. ist zu kleinteilig (z.B. für Anlagen für sportliche Zwecke, Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe). Aufgrund der geringen Entfernung zu bestehenden Läden des täglichen 
Bedarfs ist die Versorgung zudem ausreichend gesichert. 
 
In der nordöstlichen Ecke des Geltungsbereichs wird durch die WA-Festsetzung eine bisherige 
öffentliche Verkehrsfläche beiderseits überplant. Hier wurde am Ende des Ligustergangs eine 
Aufweitung vorgenommen, deren ursprünglicher Zweck heute nicht mehr erkennbar ist. Da die 
Fläche heute weder als Wendehammer noch als Platz mit Aufenthaltsqualität dienen kann, 
steht der Überplanung und künftigen Umnutzung nichts entgegen. Im Gegenzug wird dieser 
Bereich aufgewertet, da hierdurch der Systematik der grünen Eckausbildung mit Baumpflan-
zungen auch an diesem Einmündungsbereich vollständig gefolgt werden kann. 
 
 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
der maximalen Anzahl der Vollgeschosse, der Trauf- und der Firsthöhe bestimmt. Durch die 
gewählten Maße wird sichergestellt, dass sich die Neubebauung in den Bestand einfügt und 
dennoch eine angemessene Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche und somit In-
nenentwicklung im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in diesem Bereich 
erfolgen kann. 
 
Typisch für Gartenstadt ist eine lockere Bebauung mit großen, unversiegelten Bereichen, die 
ursprünglich als Nutzgärten vorgesehen waren. Selbst für die Mehrfamilienhausbebauung wa-
ren große Freiflächen vorgesehen. Um hier eine maßvolle, der Gartenstadt entsprechende 
Nachverdichtung zu ermöglichen, wird das nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) maximale 
Maß der Versiegelung durch Hauptanlagen für ein allgemeines Wohngebiet von 0,4 nicht aus-
geschöpft. Da jedoch gerade Mehrfamilienhäuser umfangreiche Fläche für PKW-, Fahrrad- und 
Mülltonnenstellplätze brauchen, wird der in einem Wohngebiet zulässige Gesamtversiege-
lungsgrad von maximal 60 % ermöglicht. Sollte hierdurch, vor allem vor dem Hintergrund der 
festgesetzten Anzahl notwendiger Stellplätze (siehe Kapitel 5.2.1 'Stellplätze') nicht ausreichend 
Fläche zur Verfügung stehen, bieten sich weitere Möglichkeiten, mithilfe derer der Notwendig-
keit der zusätzliche Versiegelung und gleichzeitig dem Bedarf an offenen, begrünten Flächen 
Rechnung getragen wird. Sofern die Dächer der in den rückwärtigen Bereichen liegenden Car-
ports intensiv begrünt werden, d. h. auf einer Substratstärke von min. 30 cm mit einem Anteil an 
Strauch- und Gehölzpflanzungen, müssen die hierdurch überdeckten Bereiche nicht auf die 
versiegelte Fläche angerechnet werden. Da die Intensivbegrünung neben der positiven Wirkung 
als Lebensraum und auf das Mikroklima auch Funktionen des Bodenschutzes und des Wasser-
haushaltes übernimmt, entfaltet sie eine Wirkung, die zumindest der einer Rasenfläche ent-
spricht. 
 
Höhe und Geschossigkeit der Bebauung ist so gewählt, dass ein harmonischer Übergang zwi-
schen der eingeschossigen Wohnbebauung der Patenschaftssiedlung zur viergeschossigen 
Mehrfamilienhausbebauung an der Hochfeldstraße, östlich angrenzend an die Bebauung ent-
lang des Ligustergangs, erreicht werden kann.  
Zwar ist im gesamten Bereich eine zweigeschossige Bebauung zulässig, jedoch mit unter-
schiedlichen Gebäudehöhen. Entlang der Seitenstraßen ist, je nach Ausgestaltung (Bebauung 
mit Sockel, Höhe der Geschosse) eine ein- bis zweigeschossig wirkende Bebauung möglich. Im 
Fall einer eingeschossig wirkenden Bebauung könnte das zweite Vollgeschoss im Dachraum 
mit einem Drempel errichtet werden, dessen Höhe dennoch einen zeitgemäßen Ausbau ermög-
licht. In dem Fall, dass die beiden Vollgeschosse unterhalb des Daches errichtet werden, ist, 
wenn überhaupt, nur noch die Errichtung eines kleinen Drempels möglich. Die Höhenabstufung 
zu den westlich angrenzenden Einfamilienhäusern ist somit relativ gering. 
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Entlang des Ligustergangs sind zwei Vollgeschosse zuzüglich eines Dachgeschosses zulässig. 
Die festgesetzten Höhen sind auch für die Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite vorge-
sehen. 
 
Da zur Unterbringung der für die Mehrfamilienhäuser benötigten zahlreichen Stellplätze fast die 
gesamte Fläche der rückwärtigen Bereiche in Anspruch genommen wird, müssen die dort fest-
gesetzten Gemeinschaftsgaragen gleichzeitig die Aufgabe der Freiflächen übernehmen. Um 
eine entsprechende Wirkung auch auf die Erdgeschosszonen zu entfalten, sind, neben der ge-
forderten Dachbegrünung (siehe Kapitel 5.1.6 'Maßnahmen zum Schutz, …'), diese Garagen 
(mindestens) als Halbtiefgaragen herzustellen. Gleichzeitig werden durch die Beschränkung der 
Höhe die negativen Auswirkungen auf die Nachbargärten gemindert. Auch wenn aufgrund der 
Größe der Garagen eine lange geschlossene Wand entlang der Nachbargärten errichtet wird, 
wirkt diese aufgrund der gewählten Höhe ähnlich wie eine Einfriedung. 
 
 
5.1.3 Bauweise, Baugrenzen 

Die ursprüngliche Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs bestand sowohl aus einem langen 
Riegel als auch kürzeren Mehrfamilienhäusern entlang der Straße Ligustergang. Auch wenn der 
westlich angrenzende Bereich durch die Niederfeldtypische Doppelhausbebauung geprägt ist, 
wird der Bereich beiderseits des Ligustergangs daher dennoch weiterhin für eine Mehrfamilien-
hausbebauung vorgesehen. Gerade in Gartenstadt, wo keine neuen Bauflächen mehr erschlos-
sen werden können, ist es wichtig, durch Überplanung bestehender Gebiete zumindest keinen 
Wohnraum zu reduzieren. 
Durch die festgesetzten Baugrenzen kann zwar kein so langer Gebäuderiegel wie bisher in dem 
mittleren Baufeld errichtet werden. Jedoch kann künftig zusätzlich auch Bebauung entlang der 
Seitenstraßen, in Verlängerung der dortigen Bestandsbebauung, errichtet werden. Die künftigen 
Gebäudelängen sind derart begrenzt, dass sich eine Abfolge zwischen Gebäuderiegel und Be-
tonung der Einmündungsbereiche durch großzügige Bepflanzung ergibt. Somit kann die ur-
sprüngliche Bebauung im Hinblick auf das Wohnungsangebot angemessen ersetzt und ergänzt 
werden und sich die großen Mehrfamilienhäuser dennoch besser in die benachbarte kleinteilige 
Einfamilienhausstrukturen einfügen. 
Die großen Grundstücke sollen auch künftig, unabhängig von der Art der Bebauung, nicht (bzw. 
nur nach WEG) geteilt werden. Daher sind hier nur Einzelhäuser zulässig, auch wenn diese als 
Mehrfamilienhäuser, entlang der Seitenstraßen ggf. auch nach Art von Reihenhäusern, gestal-
tet werden. 
 
Entlang des Ligustergangs wird ein Abstand von Baugrenze zur Straße von 3,0 m gewählt, um 
eine ortstypische Vorgartenzone zu erhalten. In den Seitenstraßen wird diese Zone, in Anleh-
nung an die faktischen Baugrenzen der Patenschaftssiedlung, auf 4,0 m erweitert. Neben der 
Annäherung an die Nachbarbebauung führt dieser etwas größere Abstand dazu, dass die Sei-
tenstraßen, trotz schmalem Straßenraum nicht beengend wirken. Ein noch größerer Abstand, 
wie in der Nachbarbebauung gegeben, wird aufgrund der Gesamtbebauung der Grundstücke 
nicht gewählt. Es würde hierdurch zu wenig private Freifläche in den rückwärtigen Bereichen 
übrig bleiben. 
 
Von üblichen Bautiefen für Mehrfamilienhäuser ausgehend, erlauben die gewählten Baugren-
zen keine zu große Variabilität in der Lage der einzelnen Gebäude zur Verkehrsfläche. Durch 
die relativ geringe Bautiefe wird erreicht, dass ein harmonisches Straßenbild entsteht und mög-
lichst große rückwärtige Bereiche frei von Wohnbebauung bleiben. Um die Bebauungsmöglich-
keiten dennoch nicht zu sehr einzuschränken werden geringfügige Überschreitungen für unter-
geordnete Bauteile, insbesondere in den rückwärtigen Bereichen, ermöglicht. 
 
Die rückwärtigen Bereiche werden im Wesentlichen durch die Gemeinschaftsanlagen geprägt 
(siehe auch Kapitel 5.1.5 'Garagen und Stellplätze'). Auch wenn diese nur als Halbtiefgaragen 
mit begrünten Dächern hergestellt werden, stellen sie doch eine den Bereich prägende bauliche 
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Anlage dar. Um diese einzigen privaten Freibereiche nicht noch durch weitere Bebauung zu 
stören, ist die Errichtung von Nebenanlagen dort nicht zulässig. 
 
 
5.1.4 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Im Wesentlichen wird keine höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden festge-
setzt. Da hier ohnehin die Errichtung von Mehrfamilienhäusern vorgesehen ist, ist mit einem 
höheren Nutzungsgrad als bei einer üblichen Einfamilienhausbebauung zu rechnen. Eine 
übermäßige Belegung ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Grundstücksfläche im Zu-
sammenhang mit der Festsetzung der Anzahl der Stellplätze (siehe Kapitel 5.2.1 'Stellplätze') 
nicht zu erwarten. 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Häuser entlang der Seitenstraßen nicht als klassische 
Mehrfamilienhäuser sondern in der Art von Reihenhäusern, allerdings ohne Grundstücksteilung, 
zu errichten. D.h. die Häuser werden nicht geschossweise sondern senkrecht aufgeteilt und 
jede Wohneinheit wird über eine eigene Haustür erschlossen. Um sicherzustellen, dass auch in 
dem Fall das in Ludwigshafen üblicherweise festgesetzten Mindestmaß für die Breite von Rei-
henhäusern zur Sicherung der Wohnqualität – insbesondere im Hinblick auf die zur Verfügung 
stehenden Freiflächen - eingehalten wird, wird festgesetzt, dass je 6,0 m Gebäudebreite nur 
eine Wohneinheit zulässig ist. 
 
 
5.1.5 Stellplätze und Garagen 

Aufgrund der zu erwartenden Anzahl der Wohneinheiten und den entsprechend geforderten 
Unterbringungsmöglichkeiten von PKW wird ein großer Teil der Grundstücksflächen für Stell-
plätze und Garagen in Anspruch genommen werden müssen. Zu erwarten ist, dass der über-
wiegende Anteil der Fahrzeuge in den rückwärtigen Bereichen untergebracht wird. Um die an-
grenzenden Privatgrundstücke, insbesondere die Gärten, nicht unverhältnismäßig durch Fahr-
zeugemissionen zu beeinträchtigen, werden entsprechende Maßnahmen der Abschirmung 
festgesetzt. Ebenso dürfen die Garagen maximal als Halbtiefgaragen hergestellt werden. Die 
den Nachbargrenzen zugewandten geschlossenen Garagenwände sowie die Mauern entlang 
der Zufahrt wirken somit weniger als überdimensionierte Grenzbebauung, denn als Grund-
stückseinfriedung. 
 
Die Regelung der Zufahrten dient im Wesentlichen dem Schutz der Nachbargrundstücke. Zu-
dem wird hiermit sichergestellt, dass in die sehr schmalen Seitenstraßen nur eine Zufahrt ein-
mündet. Als Zufahrten zu grundsätzlich in den Bereichen der Baufelder sowie der Gemein-
schaftsgaragen ebenfalls zulässigen Tiefgaragen bieten sich ggf. geeignetere Lösungen als die 
für Halbtiefgaragen möglichen an. Entsprechend werden über die festgesetzten Bereiche hin-
ausgehende Varianten zugelassen. Um Planungssicherheit für die angrenzenden Bereiche zu 
gewährleisten, sind diese außerhalb der gekennzeichneten Bereiche nur vom Ligustergang aus 
zulässig.  
 
 
5.1.6 Verkehrsflächen 

Das Grundkonzept der Planung beinhaltet die Eckausbildung der Straßeneinmündungen auf 
der Westseite des Ligustergangs als Freifläche mit vier im Carré angeordneten Bäumen. Ohne 
Umplanung könnte dies im Einmündungsbereich des Lina-Sommer-Wegs nicht umgesetzt wer-
den, da aufgrund einer Aufweitung der Verkehrsfläche in diesem Bereich die entsprechende 
Grundstücksfläche fehlt. Im Zug der Planung wurde festgestellt, dass die benötigte Straßenflä-
che entbehrlich ist, aus der Widmung genommen und an die BWB zur Umsetzung des Kon-
zepts veräußert werden kann. 
Im Zusammenhang mit der Umsetzbarkeit wurde auch die Befahrbarkeit mit großen Fahrzeu-
gen (z.B. Feuerwehr, Müllabfuhr) im notwendigen Rahmen geprüft. Um diese zu gewährleisten, 
muss sichergestellt werden, dass auch auf der Ostseite der Aufweitung des Ligustergangs nicht 
geparkt wird. Dies kann am besten gewährleistet werden, wenn auch dieser Bereich nicht mehr 



 

 
4-124 F.Hil 3118 - 11 - Stand: 05/2017 
 

als Verkehrsfläche genutzt und den dort angrenzenden Privatgrundstücken zugeordnet wird. 
Entsprechend wird auch dieser Bereich in die Planung einbezogen. Die Bereiche beiderseits 
des Ligustergangs, die künftig nicht mehr als Verkehrsfläche genutzt werden sollen, sondern als 
private Freibereiche (grüne Eckausbildung, Vorgartenzone) dienen, werden entsprechend 
überplant und in die Fläche des WA einbezogen.  
 
Im Zuge der Beteiligung der Behörden (siehe Anlage 1) haben sowohl Telekom als auch TWL 
auf dort vorhandene Leitungen hingewiesen. Eine TWL-Leitung verläuft senkrecht zum Stra-
ßenverlauf und je eine Telekomleitung sowie Leitungen der TWL verlaufen beiderseits am Rand 
der Verkehrsfläche. Um die Leitungstrassen zu sichern, ist die Festsetzung eines Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechts notwendig, das durch den Eintrag einer entsprechenden Dienstbarkeit um-
zusetzen ist. 
Auf der Westseite des Ligustergangs wird die Trasse der Telekom-Leitung durch die Festset-
zung der Baumstandorte überlagert. Nach aktuellem Stand wird diese Leitung im Zuge der Um-
baumaßnahmen verlegt werden, sodass die Baumpflanzungen ohne Einschränkung möglich 
sind. Die TWL-Trasse ist hiervon nicht berührt. 
 
 
5.1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Wie bereits in Kapitel 5.1.3 'Bauweise, Baugrenzen' beschrieben, werden die rückwärtigen Be-
reiche voraussichtlich überwiegend durch die notwendigen Garagen in Anspruch genommen. 
Um dennoch, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Lage in der Gartenstadt, den Ein-
druck von grünen Freibereichen zu bieten, sind die Dachflächen angemessen zu bepflanzen. 
 
Die festgesetzten Bäume in den Einmündungsbereichen der Seitenstraßen dienen zum einen 
als gestalterisches Element. Durch sie werden die Eckbereiche besonders betont und der Stra-
ßenzug rhythmisiert. In der Umsetzung der Rahmenplanung auch auf der Ostseite des Li-
gustergangs bilden sie mit den gegenüberliegenden Höfen eine verbindende Einheit. 
Zum anderen wird durch die Pflanzung der Verlust des vorhandenen alten Baumbestands ab-
gemildert. 
Zudem ist denkbar, dass die baumbestandenen Ecken großflächig versiegelt werden, um dort 
Stellplätze für PKW, Fahrräder und/oder Müllboxen unterzubringen. Insbesondere Bäume wir-
ken sich hier durch die Verschattung, Verdunstung und Sauerstoffproduktion positiv auf das 
Mikroklima aus. 
Es ist davon auszugehen, dass die zeichnerisch festgesetzten Bäume ausreichend sind, um die 
Forderung zu erfüllen, dass je vier Stellplätze ein Baum zu pflanzen ist. Sollten in anderen Be-
reichen größere Stellplatzanlagen errichtet werden, sind auch dort Bäume zu pflanzen, um die 
oben beschriebene Wirkung zu erzielen. 
 
Grundsätzlich soll aufgrund der Wassergesetzgebung (WHG, LWG) das anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Grundstücken versickert und so dem Wasserkreislauf wieder zugeführt 
werden. Dies wird entsprechend festgesetzt. 
Die im Rahmen des von der BWB beauftragen Bodengutachtens [5] durchgeführten Sondierun-
gen ergaben einen hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) für die anstehenden kiesi-
gen Sandsedimente in der Größenordnung von 1 x 10-3 m/s, also stark durchlässig. Es wurde 
ein Grundwasserstand von ca. 4,5 m unter Geländeoberfläche ermittelt. Selbst bei einem Aus-
fall aller Schutzmaßnahmen geht die Obere Wasserbehörde der SGD Süd nach einer Abschät-
zung von einem Grundwasserflurabstand von mindestens 3,0 m aus. Daher ist davon auszuge-
hen, dass eine Versickerung des Niederschlagswassers ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
möglich ist. 
Da bisher bereits anfallendes Niederschlagswasser von den Grundstücken in den vorhandenen 
Mischwasserkanal geleitet wurde, wird die Möglichkeit eröffnet, von dieser Regelung in gering-
fügigem Maß abzuweichen. Sofern die jeweils zuständigen Behörden zustimmen, kann eine 
untergeordnete Teilmenge des Niederschlagswassers in den Kanal abgeleitet werden. Zustän-
dig sind derzeit die SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
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und der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) – Bereich Stadtentwässerung und Straßenun-
terhalt. 
 
 
5.2 Örtliche Bauvorschriften 

5.2.1 Stellplätze 

Aufgrund der schmalen Straßen und der vorgesehenen Bauformen ist es notwendig, die Anzahl 
der notwendigen Stellplätze zu regeln. Aufgrund eines in Mehrfamilienhäusern üblichen Woh-
nungsmixes im Hinblick auf Größe und Belegung kann hier davon ausgegangen werden, dass 
nicht in jedem Haushalt zwei PKW vorhanden sind. Entsprechend müssen nur 1,5 Stellplätze 
nachgewiesen werden. Im Gegensatz hierzu stehen die Wohnungen, die eventuell in der Art 
von Reihenhäusern errichtet werden. Hier ist davon auszugehen, dass die Bewohner, selbst 
wenn es sich nicht um Wohneigentum handelt, ähnlich wie Einfamilienhausbesitzer betrachtet 
werden müssen. Entsprechend ist von zwei PKW je Wohneinheit auszugehen, deren Stellplatz 
entsprechend nachzuweisen ist. 
 
 
5.2.2 Dächer 

Ein wesentliches Gestaltungselement eines Baugebietes ist das Dach. Vor allen Dingen seine 
Form, sein Volumen und seine Ausrichtung prägen das Straßen- sowie das Gesamtbild. In An-
lehnung an die ursprüngliche Bestandsbebauung werden symmetrische Dächer mit einer Nei-
gung von 35° - 45° festgesetzt. In Zusammenhang mit entsprechenden Höhen des Drempels 
kann so ausreichendes Volumen zum Ausbau und Nutzung als Wohnfläche errichtet werden, 
auch wenn hierdurch kein weiteres Vollgeschoss entsteht. Um weiteren Wohnraum zu schaffen 
und auch im Dachraum die Konstruktion senkrecht stehender Fenster zu ermöglichen, sind 
Dachgauben möglich. Aufgrund der zu erwartenden großen Dachflächen wird jedoch deren 
Ausdehnung beschränkt, um den Eindruck einer Dreigeschossigkeit zu vermeiden. 
Unter Berücksichtigung der Rahmenplanung ist hier die Errichtung von langen Riegeln mit ent-
sprechend traufständiger Bebauung zu erwarten. Da jedoch keine Mindestlänge der Baukörper 
festgesetzt ist, ist auch die Errichtung kürzerer Gebäude möglich. Um die in der Umgebung 
vorherrschende und nach Rahmenplan auch auf der gegenüberliegenden Seite fortgeführte 
Traufständigkeit zu sichern, werden die entsprechenden Firstrichtungen festgesetzt. 
Insgesamt wird durch diese Festsetzungen ein harmonisches Bild im Randbereich der Paten-
schaftssiedlung erreicht. 
 
 
5.2.3 Einfriedungen, Sicht- und Windschutzanlagen 

Auch bei der Festsetzung zu den Einfriedungen werden ortstypische Elemente aufgenommen: 
halbhohe Zäune aus Holz (hauptsächlich Jägerzäune) oder Metall (hauptsächlich Stabgitter-
zäune).  
Durch die Zulässigkeit wird dem Sicherheitsbedürfnis der Bewohner Rechnung getragen. 
Gleichzeitig wird die Höhe entlang öffentlicher Verkehrsflächen begrenzt, um die Raum- und 
Gestaltwirkung sowie die Blickverbindungen im Raum nicht einzuschränken. Darüber hinaus-
gehender (Sicht-)Schutz kann durch entsprechende Heckenbepflanzung erreicht werden, die 
gleichzeitig der Vorgartenbegrünung dient. 
 
Sofern Freibereiche einzelnen Wohneinheiten in den Erdgeschosszonen zugeordnet werden, ist 
davon auszugehen, dass diese relativ klein sind. Dem hieraus entstehenden Bedürfnis nach 
Schutz der Privatsphäre wird durch die Zulässigkeit von Sichtschutzanlagen Rechnung getra-
gen. Durch die Größenbeschränkung wird ein zu starkes 'Einhausen' mit entsprechender Wir-
kung auf die benachbarten Freibereiche (z.B. Verschattung) vermieden. Darüber hinaus ge-
wünschter Sicht- und Windschutz kann durch entsprechende Bepflanzung erreicht werden. 
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5.3 Hinweise 

Es wurden Hinweise auf weitere gesetzliche Verpflichtungen und Gegebenheiten, die von Sei-
ten des Architekten und Bauherren – unabhängig vom Baurecht - beachtet werden sollten, auf-
genommen. 
 
 

6 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Fachbeitrag Naturschutz 

6.1.1 Vegetation 

Aufgrund des Alters der Bebauung waren in den Grünbereichen, neben sonstigem Bewuchs mit 
Wiese und Gehölzen, entsprechend alte und somit große Bäume vorhanden. Ein Teil davon 
wurde bereits im Zusammenhang mit den Abrissarbeiten gefällt. Aufgrund der zu erwartenden 
umfangreichen, die gesamten Grundstücksflächen betreffenden Bauarbeiten ist davon auszu-
gehen, dass auch zumindest ein Großteil der restlichen Bäume fallen wird. Eingriffe im Bereich 
von Bebauungsplänen, die der Innenbereichsentwicklung dienen (§ 13a BauGB) sind nicht 
ausgleichspflichtig. Dennoch wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans das Anpflanzen von 
mindestens 20 Bäumen verbindlich festgesetzt. Da es sich hier um junge Bäume handelt, wer-
den diese jedoch erst mittel- bis langfristig die Wirkung des bisherigen Baumbestands entfalten 
können. 
 
Auf Nachbargrundstücken zum Geltungsbereich befinden sich drei, ebenfalls alte und entspre-
chend üppige, Nadelbäume, die mit zu geringem Grenzabstand gepflanzt wurden. Entspre-
chend ragt der Wurzelraum z.T. bis in die durch die Gemeinschaftsgaragen überplanten Berei-
che. Im Rahmen der Umsetzung der Planung ist zu überprüfen, inwieweit der Baumerhalt durch 
die Eigentümer noch gewünscht und auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Grund-
stücksnutzung zu gewährleisten ist. 
 
Da grundsätzlich das Störungs- und Tötungsverbot gilt, wird ein Hinweis auf den Zeitraum, in 
dem Gehölzrodungen unzulässig sind, in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
6.1.2 Artenschutz 

Durch den bereits erfolgten Abriss der Wohngebäude sind neben den Resten der früheren Gär-
ten mit Wiese und Gehölzen vegetationsarme Brachflächen mit Materialhaufen entstanden. Hier 
könnten Reptilien vorkommen oder zugewandert sein. Vor einer Neubebauung sollen diese 
Flächen durch eine fachkundige Person begangen werden. Sofern Reptilien vorhanden sind, 
sind entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Umsiedlung) zu entwickeln und vorzunehmen. 
 
Noch vorhanden sind auf den Grundstücken einzelne Garagenzeilen, die Unterschlupf für ge-
bäudebewohnende Tierarten (z.B. Fledermäuse) als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte bieten 
könnten. Im Sinne des Störungs- und Tötungsverbots sind diese nach § 24 (3) LNatSchG (Lan-
desnaturschutzgesetz) daher vor Abriss auf das Vorkommen besonders geschützter Arten zu 
untersuchen. Werden Vorkommen festgestellt, sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz zu 
treffen. Dies kann, in Abhängigkeit von Art und Anzahl, im vorliegenden Fall durch Neuschaf-
fung von geeignetem Lebensraum im unmittelbaren Umfeld oder durch Umsiedlung geschehen. 
 
Ein Hinweis auf die artenschutzfachlichen Belange und deren Berücksichtigung wird im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
 
6.2 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Besondere Festsetzungen für Vorkehrungen zum Klimaschutz werden nicht getroffen. Durch 
die Modernisierung und ggf. Ergänzung der bereits vorhandenen Mehrfamilienhausstruktur wird 
hier zeitgemäßer, angemessen verdichteter Wohnraum in bestehenden Siedlungszusammen-
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hängen angeboten. Klimaschädliche Kfz-Verkehrsbewegungen, die üblicherweise mit einer 
Zersiedelung der Landschaft einhergehen, können somit vermieden werden. 
 
Die positive Wirkung von Grünstrukturen, insbesondere von Bäumen, auf das Mikroklima wird 
trotz notwendiger Baumfällungen erhalten. Die Festsetzung großflächiger Dachbegrünung auf 
den Garagendächern dient neben der Aufnahme von Niederschlagswasser u.a. durch die nach-
folgende Verdunstung kühlend. Ähnlich, nur in größerem Umfang und zusätzlich durch Ver-
schattung, wirken auch die festgesetzten Bäume. 
 
 

7 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

7.1 Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB 

Die Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB erfolgte mittels Übersendung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans samt Entwurf der Begründung. Den Beteiligten wurde ein Monat zur Stellungnahme 
eingeräumt. 
Die Anregungen finden sich in Kapitel 9 unter Anlage 1. Sie werden entsprechend der folgen-
den Stellungnahmen der Verwaltung behandelt: 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Deutschen Telekom Technik GmbH (siehe Anlage 1.1): 

Die Telekomleitungen liegen beiderseits des Ligustergangs randlich in der öffentlichen Ver-
kehrsfläche. Im Falle des Rückbaus sind diese zu berücksichtigen. Für die Leitung auf der 
Westseite wurde mit der BWB abgestimmt, dass diese auf eigene Kosten im Zuge der Umbau-
maßnahmen auch die Telekomleitung verlegen. Auf der Ostseite wird der künftig als WA fest-
gesetzte Bereich mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger belegt. 
Die Änderung / Ergänzung der Planung erfolgte vor Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB bzw. er-
neuter Behördenbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer  
(siehe Anlage 1.2): 

Fachgesetze wie z.B. auch das Denkmalschutzgesetz (DSchG) gelten unabhängig von Rege-
lungen im Bebauungsplan. Ein entsprechender Hinweis ist dennoch im Textteil des Bebau-
ungsplans formuliert - zum Satzungsbeschluss unter III. C. Vor Offenlage / erneuter Behörden-
beteiligung wurden die Daten der Gesetzesgrundlage aktualisiert.  
 
Der Hinweis auf eventuell vorkommende Kleindenkmäler wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Landesdenkmalpflege (siehe Anlage 1.3): 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung ange-
messen berücksichtigt. Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erfor-
derlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (siehe Anlage 1.4): 

zu ‚Bergbau / Altbergbau‘: 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung steht den genannten Aufsu-
chungserlaubnissen nicht entgegen. 

zu ‚Boden und Baugrund‘: 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Baugrunduntersuchung wurde bereits durchge-
führt (siehe[5]). 

zu ‚Radonprognose‘: 
Ein entsprechender Hinweis ist im Textteil des Bebauungsplans unter III.F formuliert. 
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (siehe Anlage 1.5): 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Buslinien werden durch die Planung nicht be-
rührt. Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz (siehe Anlage 1.6): 

zu 1: 
Die Wasserversorgung kann in ausreichender Quantität und Qualität gesichert werden. 

zu 2: 

Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde bereits untersucht [5]. Qualität und Grundwas-
serabstand sind ausreichend, sodass die Niederschlagswasserversickerung vor Offenlage / 
erneuter Behördenbeteiligung textlich festgesetzt wurde (siehe TF I.G.6 und Kapitel 5.1.7 ' 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen'). Ergänzt wird 
die Festsetzung durch den Hinweis auf das Abstimmungserfordernis (TF III.A). 

zu 3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

zu 4: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

zu 5: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

zu 6: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der TWL AG (siehe Anlage 1.7): 

zu 1: 
Durch die Planung berührt wird im nördlichen Geltungsbereich ein Stromkabel, das senkrecht 
zum Straßenverlauf verlegt ist sowie Strom- Gas- und Wasserleitungen auf der Ostseite der 
Straßenaufweitung. Wie in Kapitel 5.1.6 'Verkehrsflächen' erläutert, werden in dem Bereich der 
Verkehrsfläche, der durch die Planung als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird, die Tras-
sen der Leitungen der TWL sowie der Telekom durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) 
zugunsten der Leitungsträger belegt. Die Änderung erfolgte vor Offenlage / erneuter Behörden-
beteiligung. 

zu 2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

zu 3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
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7.2 Öffentliche Auslegung und erneute Beteiligung der Behörden gemäß 
§ 4a (3) BauGB 

Die Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte mittels öffentlichen Aushangs des Entwurfs des 
Bebauungsplans samt Entwurf der Begründung für die Dauer eines Monats. Im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung sind keine Anregungen eingegangen. 
 
Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs nach der Beteiligung der Behörden und vor der 
öffentlichen Auslegung wurde eine erneute Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB notwendig. Sie 
erfolgte mittels Übersendung des Entwurfs des Bebauungsplans samt Entwurf der Begründung. 
Den Beteiligten wurde ein Monat zur Stellungnahme eingeräumt. Die Anregungen finden sich in 
Kapitel 9 unter Anlage 2. Sie werden entsprechend der folgenden Stellungnahme der Verwal-
tung behandelt: 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Deutschen Telekom Technik GmbH (siehe Anlage 2.1): 

Die Telekomleitungen liegen beiderseits des Ligustergangs randlich in der öffentlichen Ver-
kehrsfläche. Im Falle des Rückbaus sind diese zu berücksichtigen. Für die Leitung auf der 
Westseite wurde mit der BWB abgestimmt, dass diese auf eigene Kosten im Zuge der Umbau-
maßnahmen auch die Telekomleitung verlegen. Auf der Ostseite wird der künftig als WA fest-
gesetzte Bereich mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger belegt. 
Die Änderung / Ergänzung der Planung erfolgte vor Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB bzw. er-
neuter Behördenbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer  
(siehe Anlage 2.2): 

Fachgesetze wie z.B. auch das Denkmalschutzgesetz (DSchG) gelten unabhängig von Rege-
lungen im Bebauungsplan. Ein entsprechender Hinweis ist dennoch im Textteil des Bebau-
ungsplans formuliert - zum Satzungsbeschluss unter III. C. Vor Offenlage / erneuter Behörden-
beteiligung wurden die Daten der Gesetzesgrundlage aktualisiert.  
 
Der Hinweis auf eventuell vorkommende Kleindenkmäler wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz (siehe Anlage 2.3): 

zu ‚Bergbau / Altbergbau‘: 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung steht den genannten Aufsu-
chungserlaubnissen nicht entgegen. 

zu ‚Boden und Baugrund‘: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Baugrunduntersuchung wurde bereits durchge-
führt (siehe[5]). 

zu ‚Radonprognose‘: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz (siehe Anlage 2.4): 

Die Stellungnahme zu den Anregungen der SGD vom 06.02.2017 gilt weiterhin (siehe Kapitel 
7.1 'Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB'). Die Festlegungen zur Durchführung des 
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wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens werden im Rahmen des Bauantragsverfahrens bzw. der 
Umsetzung berücksichtigt. Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht 
erforderlich. 
 
 
Stellungnahme zu den Anregungen der TWL AG (siehe Anlage 2.5) 

zu 1: 
Durch die Planung berührt wird im nördlichen Geltungsbereich ein Stromkabel, das senkrecht 
zum Straßenverlauf verlegt ist sowie Strom- Gas- und Wasserleitungen auf der Ostseite der 
Straßenaufweitung. Wie in Kapitel 5.1.6 'Verkehrsflächen' erläutert, werden in dem Bereich der 
Verkehrsfläche, der durch die Planung als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird, die Tras-
sen der Leitungen der TWL sowie der Telekom durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) 
zugunsten der Leitungsträger belegt. Die Änderung erfolgte vor Offenlage / erneuter Behörden-
beteiligung. 

zu 2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

zu 3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung angemessen berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
7.3 Zusammenfassung der Abwägung 

Belange, die gegen die Planung sprechen 

 Beeinflussung der unmittelbar benachbarten Privatgrundstücke durch Emissionen des 
Parkverkehrs 

 Fällen alten Baumbestands 
 Verringerung der unversiegelten Fläche 

Belange, die für die Planung sprechen 

 Förderung der Innenentwicklung durch Abriss und angemessen nachverdichtetem Neubau 
von Mehrfamilienhäusern 

 Nutzung eines ursprünglich mit veralteten Mehrfamilienwohnhäusern bestandenen Be-
reichs zur Schaffung eines relativ großen zeitgemäßen Mietwohnungsangebots in einem 
Ortsteil, in dem nur noch wenig Kapazität für Siedlungsentwicklung besteht 

 Baulicher Übergang zwischen Patenschaftssiedlung und Geschosswohnungsbau 

Abwägung der Belange 

Die Mehrfamilienhäuser im Eigentum der BWB GmbH waren aufgrund ihres Alters in einem 
Bauzustand, der weder eine Renovierung noch Sanierung sinnvoll erscheinen lies. Entspre-
chend wurde beschlossen, den Bestand komplett abzureisen und durch einen den heutigen 
Anforderungen entsprechenden Mehrfamilienhausbau zu ersetzen. Bisher standen diese Ge-
bäude zwar in Beziehung zum Geschosswohnungsbau östlich des Ligustergangs, bildeten je-
doch eine Grenze zur westlich gelegenen Patenschaftssiedlung. Durch die neue Baustruktur, 
die sich auch entlang der Seitenstraßen erstreckt, wird ein baulicher Übergang zwischen den 
einzelnen Siedlungsteilen der Gartenstadt geschaffen. 
 
Zeitgemäßes Wohnen bedeutet neben angepassten Grundrissen, energieoptimiertem Bauen 
u.ä. auch, ausreichend Stellplätze zur Verfügung zu stellen, um die ohnehin relativ schmalen 
Straßen nicht noch durch zusätzlichen ruhenden Verkehr zu belasten. Aufgrund der gewählten 
Ausnutzung ist es notwendig, eine große Anzahl von Stellplätzen in den rückwärtigen Bereichen 
unterzubringen. Entsprechend wären ohne Maßnahmen Auswirkungen durch diese Anlagen mit 
ihren Zufahrten auf die angrenzenden Privatgrundstücke, insbesondere die Gärten, zu erwar-
ten. Um diese so gering wie möglich zu halten, werden geeignete Festsetzungen der Abschir-
mung (Konstruktion als Halbtiefgarage mit geschlossener Rückseite und Mauer entlang der 
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Zufahrt) und Begrünung (Bepflanzung der Dachflächen, idealerweise als Intensivbegrünung) 
getroffen. 
 
Im Rahmen der umfassenden Baumaßnahmen, die voraussichtlich die jeweils gesamten 
Grundstücksflächen betreffen, muss in den alten Bestand aus entsprechend großen Bäumen 
umfangreich eingegriffen werden. Auch wenn das Ziel ist, möglichst viele Bäume dieses Be-
stands zu erhalten, wird dies überwiegend nicht gelingen. Zwar sind Ersatzpflanzungen recht-
lich für Pläne der Innenentwicklung nicht gefordert. Dennoch wird eine Mindestanzahl von 
Bäumen festgesetzt. Diese entwickeln nicht nur optische Wirkung als Eckbetonung und 
'Platz'gestaltung, sondern auch mikroklimatische und als Lebensraum. 
 
Neben der Unterbringung der PKW ist auch eine geordnete Unterbringung der heutzutage um-
fangreichen Zahl und Dimension der Mülltonnen sowie von Fahrrädern notwendig. Zusammen 
mit den sonstigen notwendigen versiegelten Flächen (Zugänge, Terrassen usw.) wird ein höhe-
rer Ausnutzungsgrad als bisher und als in der Umgebung erwartet. Begrenzt wird dies jedoch 
auf das für Wohngebiete maximal zulässige Maß. Aufgrund der Lage und Dimension der 
Hauptgebäude in Zusammenhang mit den festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen (Dachbe-
grünung, Baumpflanzungen) bleibt dennoch der Eindruck einer relativ aufgelockerten, durch-
grünten Bebauung, wie sie für Gartenstadt typisch ist, erhalten. 
 
Insgesamt werden durch den Bebauungsplan die Ziele der Planung ohne unzumutbare Belas-
tung der innergebietlichen und angrenzenden vorhandenen Nutzungen erreicht.  
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützen-
den Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar. Durch 
die vorliegende Planung werden die stadtentwicklungspolitischen Ziele hinsichtlich der Bereit-
stellung geeigneter Wohnbauflächen sowie dem Planungsgrundsatz der Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung Rechnung getragen. Zusammenfassend kann die Planung unter Würdi-
gung der genannten öffentlichen und privaten Belange somit als geeignet und ausgewogen be-
trachtet werden. 
 
 

8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Die in die Planung einbezogenen Teile der öffentlichen Verkehrsfläche im Nordosten des Gel-
tungsbereichs werden durch die BWB (westlich) und der GAG (östlich) von der Stadt erworben 
und dem entsprechenden Baugrundstück zugeordnet. Eine darüber hinausgehende Neuauftei-
lung der Grundstücke ist nicht vorgesehen. 
 
 
8.2 Flächen und Kosten 

Der Umbau der westlichen Fläche samt Verlegung der dort vorhandenen Telekom-Leitung er-
folgt durch die BASF Wohnen + Bauen GmbH (BWB) als Eigentümer und künftigem Vermieter 
auf deren Kosten. 
Der Umbau der östlichen Fläche samt Anpassung der Verkehrsfläche wird über die Einnahmen 
aus den jeweiligen Grundstücksverkäufen finanziert. 
Der Stadt Ludwigshafen entstehen durch die Umsetzung der Planung keine über die Einnah-
men hinausgehenden Kosten. 
 
 
 
_______________________________ 

Bereich Stadtplanung  
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9 ANLAGEN 

Anlage 1: Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

Anlage 1.1: Deutsche Telekom Technik GmbH 
Anlage 1.2: Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
Anlage 1.3: Landesdenkmalpflege 
Anlage 1.4: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Anlage 1.5: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
Anlage 1.6: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Anlage 1.7: TWL AG 
 
 
Anlage 2: Anregungen im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB 

Anlage 2.1: Deutsche Telekom Technik GmbH 
Anlage 2.2: Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
Anlage 2.3: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Anlage 2.4: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Anlage 2.5: TWL AG 
 
 
Anlage 3: Lageplan 
 
Anlage 4: Bebauungsplan 
 
Anlage 5: Textliche Festsetzungen 
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Anlage 1.6: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
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